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Tourismuszentrum
Zeulenrodaer Meer

Bei uns erhalten Sie Tickets bundesweit
zum Mitnehmen, Souvenirs, Fahrpläne,
Wander- und Radwanderkarten für die
Region, Bücher, Broschüren, Gutscheine,
Postkarten undBusfahrpläne.

.

Aktuelle Angebote:
Bundesweiter Ticketverkauf
über EVENTIM, RESERVIX
und THÜRINGEN TICKETSHOP

Theateraufführungen
in Gera und Plauen

Rock Classics
an der Göltzschtalbrücke
am 22.05.2021

Angelkarten 2021

CityCard Zeulenroda

Gutscheine für die Badewelt Waikiki,
die Geschäfte in Zeulenroda und
Angebote im Tourismuszentrum

(auch Puppentheater)

für die Talsperre Zeulenroda

im

(Wochen- und Tageskarten)
gegen Vorlage des Fischereischeines oder
des Touristenangelscheins für Thüringen

„Neuen Look“

Übrigens können Sie bei uns
nicht nur bar, sondern auch mit
EC- oder Kreditkarte bezahlen.

.

.

.

.

.

.

.

•

•

•

•

•

Das Tourismuszentrum Zeulenrodaer
Meer bleibt bis voraussichtlich
28. Februar 2021 geschlossen.

Wir sind gern telefonisch unter:
036628 - 987064 oder 987063

oder per Mai:

montags für Sie erreichbar.
tourismus@zeulenroda-triebes.de

.

.

www.zeulenrodaer-meer.de

•

LiebeZeulenroda-Triebeser,
Für die Schwierigkeiten der Zustellung unseres Amtsblattes in den letzten
Monaten und besonders im Januar möchte ich mich bei Ihnen entschuldi-
gen, obwohl dies nicht in unseren Händen lag.

Durch den Hackerangriff in der FunkeMedien Gruppe war es auch der OTZ
nicht möglich, in den vergangenen Wochen einen Lokalteil Zeulenroda-
Triebes zu veröffentlichen. Daher haben wir nach einer anderen Lösung
gesucht und diese mittlerweile gefunden. Ich möchte mich bei den Zustel-
lern in unseren Ortsteilen bedanken, die uns in der Überbrückungszeit
unterstützt haben bzw. derzeit noch unterstützen. Sollten Sie im Januar
kein Amtsblatt bekommen haben, liegen diese sowohl im Dienstgebäude
Triebes als auch imRathaus noch für Sie zurAbholung bereit.

.

Wie Sie sicher erfahren
haben, kann unser langjähriger Verteiler dies zukünftig nicht mehr leisten.

Ich freue mich Ihnen
mitteilen zu können, dass
wir als Stadt wieder eine
Stelle für die Wirtschafts-
förderung geschaffen
haben. Wie Sie auf dem
Foto erkennen, habenwir
seit dem 01. Januar eine
W i r t s cha f t s f ö r de r i n
gewinnen können. Mehr
dazu finden Sie im
Innenteil dieserAusgabe.

Lesen Sie die Fortsetzung in den
“Nachrichten aus dem Rathaus” auf Seite 2.

Mein Wunsch aus der Januarausgabe hat sich bis zum heutigen Tag
(04.02.2021) erfüllt, indem ich dieHoffnung geäußert habe, dass die Zahlen
der positiven Coronafälle in absehbarer Zeit sinken mögen, um uns allen
doch zeitnah wieder ein etwas normaleres Miteinander bescheren zu
können. Von einst ca. 200 Personen innerhalb unseres Stadtgebietes, die
aktiv an Corona erkrankt waren, sind es am 04. Februar noch 59 gewesen.
Das ist auch für unsere Stadt und die gesamte Region ein sehr positiver
Trend.
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Die nächste Ausgabe des 
 

Gemeinsamen Amtsblattes 

der Stadt Zeulenroda-Triebes 

und der Gemeinde Weißendorf 
 

erscheint am Mittwoch, dem 21. März 2021. 
 

Annahmeschluss für redaktionelle Beiträge ist 
Mittwoch, der 3. März in der Stadtverwaltung 

Zeulenroda-Triebes, Pressestelle. 
 

Es besteht auch die Möglichkeit, die Manuskripte 
per E-Mail an folgende Adresse zu schicken: 

 

amtsblatt@zeulenroda-triebes.de 
 

 
 

 

Nachrichten aus dem Rathaus 
 

Fortsetzung von der Titelseite 
 

Dennoch weiß ich um die Probleme Einzelner. Besonders 
unsere Händler und Gastronomen hoffen und bangen um ihre 
Existenz. Unterstützen Sie sie bitte, indem Sie bei Ihnen kau-
fen. Kaufen? Ja! Kaufen oder bestellen Sie online, telefonisch 
oder per Mail bei ihrem Händler Ihres Vertrauens. Manche lie-
fern die bestellte Ware oder vereinbaren Sie einen Abholungs-
termin. Alles ist möglich. So können Sie mit dafür sorgen, dass 
möglichst eine intakte Struktur unserer Händler und Gastrono-
men erhalten bleibt. Und der Service ist sicher besser als bei 
manch großen Onlinehändlerportalen. Für Ihre Unterstützung 
danke ich Ihnen auch im Namen unserer Gewerbetreibenden. 
 

Ihr 
Nils Hammerschmidt 
 
 

Der Bürgermeister informiert 
 

TEIL 2 
 

Fortsetzung aus Ausgabe 1/2021 
 

Wir haben begonnen, den Hochwasserschutz im Bereich des 
Rathenauplatzes in Triebes zu verbessern. Hierzu wurde ein 
Geröll-und Schlammfangbecken auf der Straße zum Kranich 
installiert und im Bereich des Rathenauplatzes weitere Maß-
nahmen begonnen und umgesetzt. Weitere Vorhaben sind mit 
allen Beteiligten besprochen und vorgesehen. Damit hoffen 
wir, an dieser Stelle die Gefahren von Überschwemmungen zu 
minimieren bzw. zu verhindern und auch den Anwohnern ent-
sprechende Sicherheit zu bieten. 
 

Die Umsetzung unserer Feuerwehrreform haben wir weiter 
vorangetrieben. Aufgrund der finanziellen Situation unserer 
Stadt waren wir einige Jahre nicht in der Lage, unsere Kame-
raden mit entsprechenden Fahrzeugen neu auszustatten. Fahr-
zeuge, die in die Jahre gekommen sind, werden in den kom-
menden Jahren weiter ausgetauscht, sollten diese nicht mehr 
einsatzbereit sein. Sicher werden wir trotzdem nicht gleich jedes 
Jahr ein neues Feuerwehrfahrzeug anschaffen können, aber 
wir werden entsprechend einer Prioritätenliste Anschaffungen 
nach den jeweiligen Haushaltsplänen tätigen. Daher haben wir 
2019 unsere neue kleine Drehleiter für die Feuerwehr Triebes 
angeschafft, welche wir im Dezember 2019 noch übergeben 
konnten. Nun haben wir, nach langem Ringen, endlich auch 
durch eine gemeinschaftliche Beschaffung mit dem Landkreis 
die große Drehleiter für die Stützpunktfeuerwehr Zeulenroda 
über das Landratsamt Greiz in Auftrag geben können. Somit 
kommen jetzt der Landkreis Greiz und die Stadt Zeulenroda-
Triebes beide ihrer Verpflichtung nach, eine Drehleiter auch in 
Zeulenroda vorhalten zu müssen. Jede andere Lösung wäre 
für beide Seiten nicht zeitnah finanzierbar gewesen. Dies ist 
ein gutes Beispiel einer kommunalen Zusammenarbeit. 
 

Die Bestellung des neuen DIN-gerechten Bootes für die Feu-
erwehr Zeulenroda konnte nun auch durch den mehrheitlich 
gefassten Stadtratsbeschluss ausgelöst werden. Es wird vo-
raussichtlich ab diesem Frühjahr in den Einsatz kommen. 

Nach 4,5 Jahren ab der ersten Antragstellung ist es uns nun 
endlich gelungen, einen Fördermittelbescheid von insgesamt 
11,4 Mio. € in den Händen zu halten, um die Breitbandversor-
gung in unseren Stadtrandgebieten, den Ortsteilen, unseren 
Schulen und Gewerbegebieten deutlich zu verbessern. Die 
Realisierung dieser 100%-Förderung ist für die Jahre 2021 bis 
2023 geplant. Somit entstehen der Stadt keine Kosten. Erfreut 
hat mich die Mitteilung, dass das ausführende Unternehmen ein 
hiesiges ist und somit auch die Gelder in unserer Stadt bleiben. 
 

Da wir selbst Schulträger sind, investieren wir seit Jahren auch 
in unsere Grund- und Regelschulen. Selbstverständlich könnte 
es immer mehr sein, aber selbst wir können nur nach und nach 
und nicht gleich alle in den letzten Jahrzehnten aufgelaufenen 
Investitionen sofort tätigen. In den letzten 5 Jahren haben wir 
bereits viel investiert. Hier nur einige Zahlen: Solleschule 
ca. 500.000 €, Rötleinschule über 1 Mio. €, Reimannschule 
über 400.000 € und die Kresseschule Triebes ca. 700.000 €. 
Wobei wir dabei sind, die beiden letzteren Schulen barrierefrei 
bzw. barrierearm zu gestalten, durch Anbau von Fahrstühlen 
bzw. Hebeliften. Somit gewährleisten wir zukünftig auch die 
Beschulung von Kindern mit körperlichen Beeinträchtigungen 
an mindestens einer Grund- und einer Regelschule in unserem 
Stadtgebiet. Neben der Komplettsanierung der Sanitäranlagen 
in diesem Jahr wird es an der Grund-und Regelschule Triebes 
zu weitere Investitionen für die Barrierefreiheit in den kommen-
den Jahren geben müssen. 
 

Die Digitalisierung unserer Schulen hängt auch von der Reali-
sierung des Breitbandausbaus ab. Jedoch haben wir bereits 
erste Schritte vorgenommen, hier voranzukommen. Die im 
letzten Jahr geförderten mobilen Endgeräte für unsere Grund-
und Regelschulen haben wir bestellt und warten auf die Liefe-
rung im ersten Quartal. Somit wollen wir benachteiligten Kin-
dern die Teilnahme am Distanzunterricht ermöglichen. 
 

Derzeit erstellt die Verwaltung ein Spielplatzkonzept für das 
gesamte Stadtgebiet. Hierfür möchten wir Sie bitten, im Innen-
teil an der Umfrage teilzunehmen, um möglichst ein aussage-
fähiges Ergebnis als Arbeitsgrundlage zu bekommen. Füllen 
Sie bitte den Fragebogen aus und lassen diesen wieder der 
Stadtverwaltung zukommen. Für Ihre Mitarbeit und Unterstüt-
zung bedanke ich mich bereits im Voraus. 
 

Fortsetzung folgt … 
 
 

Spielplatzkonzept - Jetzt sind Sie gefragt 
 

Im Rahmen der Erarbeitung eines Spielplatzkonzeptes für 
Zeulenroda-Triebes mit allen Ortsteilen ist es unser Ziel, Sie 
als Bürger und Ihre Kinder an unserem Planungsprozess teil-
haben zu lassen. Füllen Sie bitte die dazu angefertigte Umfra-
ge zum Nutzungsverhalten der Spiel- und Bolzplätze, Sport-
plätze, Skateranlagen oder sonstigen Freizeitanlagen im Ge-
meindegebiet aus. 
 

Wir sind dankbar für Anregungen, Vorschläge oder Meinungen 
zu den Standorten und der Ausstattung dieser Anlagen. Auch 
Gäste und Besucher dürfen gern Ihre Meinung äußern. Eine 
rege Beteiligung an der Umfrage ermöglicht uns eine bessere 
Beurteilung und Prioritätensetzung im Konzept. Die eingegan-
genen Informationen werden in den weiteren Entwicklungspro-
zess einfließen und der Öffentlichkeit bekanntgeben. 
 

Die folgende Umfrage senden Sie bitte über den Postweg an: 
Stadtverwaltung Zeulenroda-Triebes 
Bauamt 
Markt 8 
07937 Zeulenroda Triebes 

 

oder per E-Mail an: t.keil@zeulenroda-triebes.de 
 

Auf www.zeulenroda-triebes.de können Sie sich das Form-
blatt zur Umfrage in digitaler Form herunterladen. 
 

Weiterhin können Sie uns Ihre Meinungen u. Vorschläge auch 
in freier Form zusenden. Einsendeschluss ist der 22.03.2021. 
 

Für Fragen zum Thema Spielplatzkonzept steht Ihnen 
Herr Keil zur Verfügung, Tel.: 036628 / 48304 oder 

E-Mail: t.keil@zeulenroda-triebes.de. 



Die angegebenen personenbezogenen Daten werden zum Zweck der Spielplatzkonzeption verarbeitet. 
Mit Beendigung des Konzeptionsprojektes werden diese wieder gelöscht. 
Für weitere Fragen wenden Sie sich an 036628 / 48304 oder an t.keil@zeulenroda-triebes.de. 

Umfrage Nutzung Spiel- und Bolzplätze (mit Sportplätzen u. Skateranlagen) 
in Zeulenroda-Triebes 

Hinweise zum Ausfüllen: 
Um das Nutzungsverhalten besser einschätzen zu können, ist die Angabe der Wohnadresse von großem 
Vorteil. Weiterhin sind die Anzahl und das Alter der Kinder/Jugendlichen für eine zielgerichtete Auswertung 
wünschenswert. Auch die Einschätzung von Gästen und Besuchern unserer Stadt nehmen wir gern entgegen. 

Persönliche Angaben 

Wohnort/Ortsteil 

………………………………..                Straße/Nr.  …………………………. 

Kind/Jugendlicher  

Alter Geschlecht Alter Geschlecht Alter Geschlecht 

1)   … …………… 3)   … …………… 5)   ... …………… 

2)   ... …………… 4)   … …………… 6)   ... …………... 

Nutzungsverhalten 

Welche Spielanlagen werden besucht?  Wie oft werden die Anlagen besucht?  

(A) Anlage/Ortsteil/Straße mind.3mal/Wo 1-2mal/Wo eigene Angabe (z.B. 2mal/Monat) 

…………………………. …. …. …………………………………….. 

………………………… …. …. …………………………………….. 

………………………… …. …. …………………………………….. 

(B) Welche Spielgeräte werden am meisten genutzt? 

 ................................................................................................................................................  

Anregungen 

(C) Einschätzung des Zustandes und der Pflege (ankreuzen) 

 ….   sehr gut ….   gut  ….   befriedigend ….   mangelhaft 

 Hinweise:  ………………………………………………………………………………………… 

                         .........................................................................................................................  

(D) Welcher Standort soll unbedingt erhalten/ausgebaut werden?  

 ................................................................................................................................................  

(E) Welche Geräte sollen erhalten oder ergänzt werden? 

……………………………………………………………………………………………………………. 

(F) Weitere Hinweise u. Wünsche:  

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………… 



  4   

Amtsblatt der Stadt Zeulenroda-Triebes und der Gemeinde Weißendorf                      Nr. 02/2021 
 

 

Einwohnermeldeamt/Bürgerbüro 
der Stadt Zeulenroda-Triebes 

 

Öffnungszeiten: 
 

Montag:  geschlossen 
 

Dienstag:  09:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr 
 

Mittwoch:  geschlossen 
 

Donnerstag: 09:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr 
 

Freitag:  09:00 - 12:00 Uhr 
 

und am Samstag, den 27.02.2021 von 09:00 - 11:00 Uhr. 
 

Kontakt: 
 

E-Mail: ema@zeulenroda-triebes.de 
 

Telefon: 036628/48-240, -241 oder -242 (Fax: 036628/48-243) 
 

 
 

Stadträte gedenken den 
Opfern des Nationalsozialismus 

 

Am 27. Januar trafen sich Stadträte der Fraktionen PRO Regi-
on, CDU, AfD, Die Linke und Thüringer Vogtland/SPD/FDP 
sowie Mitarbeiter der Stadtverwaltung und Bürger auf dem 
Rosa-Luxemburg-Platz, um gemeinsam den Opfern des Natio-
nalsozialismus zu gedenken. Jedes Jahr eröffnet eine Fraktion 
des Stadtrates mit einer Rede das Gedenken. In diesem Jahr 
erinnerte Heiko Hammer (AfD) in seiner Rede an die Vergan-
genheit mit dem Appell, dass sich die Geschichte nie wieder-
holen darf.  
 

Im Anschluss bat der Bürgermeister alle Anwesenden um eine 
Schweigeminute zum Gedenken der Opfer. Anschließend legte 
er für die Stadt Zeulenroda-Triebes einen Kranz nieder. Dem 
schlossen sich verschiedene Fraktionen an.  
 

 
 
 

Jetzt rechtzeitig einen Kita-Platz anmelden 
für die Bedarfsplanung 2021/2022! 

 

Im 2. Quartal 2021 beginnen für die in städtischer und freier 
Trägerschaft befindlichen Kindertagesstätten der Stadt 
Zeulenroda-Triebes sowie der Gemeinden Weißendorf und 
Langenwolschendorf die Bedarfsplanungen für das Kinder-
gartenjahr 2021/2022. 
 

Wer in der Zeit von September 2021 bis August 2022 einen 
Kita-Platz benötigt, muss schon jetzt die Anmeldung vorneh-
men! Auf unserer Homepage www.zeulenroda-triebes.de fin-
den Sie die Kontaktdaten der Kindertagesstätten sowie das 
entsprechende Anmeldeformular. 
 
 

Amtlicher Teil 

der Stadt Zeulenroda-Triebes 
 

Ausschreibung Fischereipacht 
„Teich Gemarkung Läwitz“ 

 

Nach dem Ablauf des bisherigen Pachtverhältnisses möchte 
die Stadtverwaltung Zeulenroda-Triebes einen Teich in der 
Gemarkung Läwitz ab dem 01.04.2021 wieder neu verpachten. 

Der Teich (Flurstück 42) hat eine Wasserfläche von 2.737 m². 
Der Pachtpreis ist mit 0,03 € pro m² Wasserfläche vorgesehen. 
 

Interessierte Bewerber, welche die Voraussetzungen laut dem 
Thüringer Fischereigesetz erfüllen, können ein schriftliches 
Angebot einreichen. 
 

Die Umschläge sind verschlossen und entsprechend gekenn-
zeichnet (Vermerk: Angebot Pacht Teich Läwitz - nicht öffnen) 
spätestens am 19.03.2019 bis 14.00 Uhr bei der Stadtverwal-
tung Zeulenroda-Triebes, Markt 1,07937 Zeulenroda-Triebes 
abzugeben. 
 

Die Bewerbung soll ein Nutzungskonzept mit Aussagen zur 
Bewirtschaftung des Teiches enthalten. Der Nachweis der 
Pachtfähigkeit (Gültiger Fischereischein, bei Vereinen die Ver-
einssatzung) und ein Hegeplan für die laut Thüringer Fische-
reigesetz gültige Pachtdauer von 12 Jahren sind beizulegen.  
 

Die Pflege des Uferrandstreifens (in Abstimmung mit den An-
liegern) wird Bestandteil der Pachtvereinbarung. 
 

Bei Fragen zum Pachtobjekt oder zur Vereinbarung einer Vor-
Ort-Besichtigung können Sie sich unter den Telefonnummern 
036628/ 48 -304 oder -320 melden.  
 

ENDE  AMTLICHER  TEIL 
 
 
 

Nachrichten aus den Ortsteilen 
 

Förthen 
 

Einladung zur Versammlung 
der Jagdgenossenschaft Förthen 

 

Der Vorstand der Jagdgenossenschaft Förthen lädt zu der 
nichtöffentlichen Versammlung  
 

am 23.03.2021, um 19:00 Uhr, 
in den Kulturraum Förthen, ehemaliger KONSUM 

 

alle Eigentümer von Grundflächen, die zum Gemeinschafts-
jagdbezirk Förthen gehören und auf denen die Jagd ausgeübt 
werden darf, ein. 
 

Tagesordnung und zu fassender Beschluss: 
 

1. Beschluss - Verlängerung des Jagdpachtvertrags 
 

2. Auszahlung des Reinertrags 
    für das Jagdjahr 1.04.2019 bis 31.03.2020 
 

Anmerkung: 
Bei Verhinderung kann sich der Jagdgenosse durch seinen Ehe-
gatten, durch einen volljährigen Verwandten in gerader Linie, 
durch eine in seinem Dienst ständig beschäftigte, volljährige Per-
son oder durch einen volljährigen, derselben Jagdgenossenschaft 
angehörenden Jagdgenossen vertreten lassen. 
 

Für die Erteilung der Vollmacht an einen Jagdgenossen ist die 
schriftliche Form erforderlich. Da sich eine Erbengemeinschaft nur 
durch eine Stimme und entsprechender Fläche vertreten lassen 
kann, hat der Vertreter einer Erbengemeinschaft eine schriftliche 
Vollmacht aller Erben der Gemeinschaft vorzulegen. 
 

Für juristische Personen handeln ihre verfassungsmäßig berufe-
nen Organe. Vor Beginn der Versammlung haben die Jagdgenos-
sen, zur Wahrnehmung ihrer Rechte die Grundbuchauszüge vor-
zulegen. 
 

Falls am Tage der Versammlung eine neue Thür SARS-Co-2 Verord-
nung gelten sollte, sind die aktuell gültigen Maßnahmen zu beachten 
bzw. kann die Versammlung auch abgesagt werden. Die Absage 
würde in der Tagespresse erscheinen. Entsprechend § 3 Abs. 2 Nr. 1 
und 2 der Dritten Thüringer SARS-CoV-2-über außerordentliche Son-
dermaßnahmen zur Eindämmung einer sprunghaften Ausbreitung des 
Coronavirus SARS-CoV-2 (Dritte Thüringer SARS-CoV-2-Sonderein-
dämmungsmaßnahmenverordnung - 3. ThürSARS-CoV-2SonderEind-
maßnVO-) vom 18.12.2021 und der Verordnung zur Verlängerung, gilt 
die Kontaktbeschränkung nicht für Sitzungen öffentlich-rechtlicher 
Körperschaften. Versammlungen der Jagdgenossenschaft können also 
aktuell, unter Beachtung geltender Infektionsschutzbestimmungen (§ 3 
Abs. 2 und 3 Satz 1 Nr. 1 bis 3) durchgeführt werden. 
 

Michael Daßler 
Jagdvorsteher 
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        Nachrichten vom 

 
 

 
Momentan ist es am Zeulenrodaer Meer noch recht ruhig. Den-
noch nehmen die Wanderer und Spaziergänger das Zepter in 
die Hand, umrunden den See und nutzen die tollen Wander-
wege. Auch zur kalten Jahreszeit lässt es sich auf den festen 
Wegen hervorragend laufen. Unser Talsperrenweg führt über-
wiegend am Ufer der beiden Talsperren im Weidatal entlang 
und bietet herrliche Aussichten. Es lohnt sich, die wunderschö-
nen Wanderhütten am Weg in Augenschein zu nehmen und 
die weiten Ausblicke auf das Zeulenrodaer Meer zu genießen. 
 

Wandervorschlag: Rundweg Staudammblick 
 

Einstufung: leicht 
 

Gehzeit: ca. 2 Stunden 
 

Höhenunterschied: ca. 50m 
 

Einstieg: Wanderparkplatz am Bio-Seehotel 
 

Die Tour Staudamm-
blick führt durch 
Uferbereiche der 
Weida und des Zeu-
lenrodaer Meeres. 
Sie bietet Natur pur 
und abwechslungs-
reiche Wege. Unter-
wegs erhält man 
einen Eindruck von 
den Stauanlagen der 

Talsperre, kann den weiten Blick ins Land und auf die Stadt 
Zeulenroda-Triebes genießen und hat viele Möglichkeiten zum 
Ausruhen oder Rasten. 
 
Streckenverlauf: 
Vom Wanderparkplatz am Bio-Seehotel aus gehen wir nach 
rechts bis zum Waldrand und passieren eine Hinweistafel. Von 
hier aus führt der Weg sanft bergab bis zur Knüppelbrücke. Wir 
überqueren die Weida an der ehemaligen Sichelmühle und 
gehen nach links bergauf in den Wald. Auf dem Feldweg gehen 
wir weiter geradeaus. Vorbei an der Schutzhütte Sichelberg zum 
Alexanderplatz. Unweit des Sichelberges (ca. 200 m) befindet 
sich der Göttlingstein. Hier wird erinnert an Heinrich Ferdinand 
Göttling. Dieser lebte von 1765-1850 in Irchwitz bei Greiz und 
galt als reichster Mann des Fürstentums Reuß älterer Linie.  
 

Der Weg führt nun wei-
ter vom Alexanderplatz 
über die alte Verbin-
dungsstraße von Silber-
feld zum Ortsteil 
Quingenberg. Rechts 
befinden sich das Was-
sersportzentrum und die 
Pension „Seeblick“. Auf 
der Straßenbrücke 
überqueren wir den 
Stausee. Am Ende der Brücke am Alaunwerk gehen wir nach 
links auf den Promenadenweg. Dieser Weg führt unmittelbar 
am Ufer entlang und ermöglicht einen weiten Blick über das 
„Zeulenrodaer Meer“ bis hin zum Staudamm der Talsperre. 
Nach der Überquerung des Stadtbachteichdammes biegen wir 
nach links in den Wald am Ufer ein und gehen weiter bis zum 
Bio-Seehotel und zurück zu unserem Ausgangspunkt. 
 

* * * 
Das Tourismuszentrum Zeulenrodaer Meer bleibt bis voraus-
sichtlich 28. Februar 2021 geschlossen. Wir sind gern telefo-
nisch unter 036628 - 987064 oder 987063 oder per Mail tou-
rismus@zeulenroda-triebes.de montags für Sie erreichbar.  
 

Im Internet können Sie sich unter www.zeulenrodaer-meer.de 
über die touristischen Angebote, Gaststätten und Hofläden 
informieren. 

Weißendorfer Nachrichten 
 

 

Nachruf 
 

Erschüttert erhielten wir die Nachricht 
vom Tod unseres Kameraden 

 

 

Marko Feustel 
 

Marko war seit seiner Jugend Mitglied der Freiwilligen 
Feuerwehr Weißendorf. Stets war er einsatzbereit und 
widmete viele Stunden seiner Freizeit der Feuerwehr. 

Er leitete diese auch mehrere Jahre als Wehrleiter. 
In dieser Funktion war er stets um die Einsatz- 
bereitschaft, die Fortbildung und die Sicherheit 

seiner Kameraden besorgt. Gleichzeitig arbeitete 
er aktiv im Feuerwehrverein Weißendorf mit. 

 

Wir werden ihm stets in Ehren gedenken. 
 

Unser Mitgefühl gilt seiner Familie. 
 

    Freiwillige Feuerwehr    Feuerwehrverein 
    Weißendorf       Weißendorf 
 

 
 

Nachrichten 

der Wirtschaftsförderung 
 

Zeulenroda-Triebeser Wirtschaft 
bekommt Unterstützung aus der Stadt 

 

Seit dem 1. Januar 2021 ist Anke Weithase-Hupfer die neue 
Wirtschaftsförderin der Stadt Zeulenroda-Triebes. 
 

Frau Weithase-Hupfer war viele Jahre für die Offensive Mittel-
stand tätig, initiierte und koordinierte das KMU Netzwerk in 
Sachsen und bringt Erfahrungen aus der Arbeit in Förderpro-
jekten ein. Sie freut sich auf die herausfordernde Arbeit und die 
Unternehmen vor Ort. 
 

Beraten - Initiieren - Vermitteln - Organisieren - Kooperieren. 
So umreißt sie kurz die für sie anstehenden Aufgaben, um 
Zeulenroda-Triebes mit seinen Ortsteilen als Wirtschaftsstand-
ort zu optimieren. Dabei hat sie die Fachkräftesicherung, die 
Schaffung von besseren Standortbedingungen, die Branchen- 
und Betriebsgrößenvielfalt bei Neuansiedlung und das Erhalten 
von Gewerbe, auch durch Nachfolgeregelung, im Focus. Sie 
erfüllt eine Lotsenfunktion in der  Vermittlung zwischen Unter-
nehmen und den Behörden, um eine zeitnahe Erledigung der 
Anfragen zu sichern. Jeden letzten Dienstag im Monat gibt es 
einen individuellen Beratertag für Unternehmen oder Existenz-
gründer von 15:30 Uhr bis 18:30 Uhr. Andere Zeiten sind nach 
Absprache möglich. 
 

Um das Thema Innenstadtbelebung weiter voranzutreiben, traf 
sich Anke Weithase-Hupfer gemeinsam mit dem Bürgermeister 
bereits im Januar mit dem Vorsitzenden Bernd Damme vom 
Gewerbeverband Zeulenroda-Triebes e.V. und den Vor-
standsmitgliedern Sylvio Richter und Peter Gruhner der Inte-
ressengemeinschaft „Zeulenroda erleben e.V.“. Hauptthema 
bei bereits weiteren geplanten Zusammenkünften ist die Digita-
lisierung des Einzelhandels unter bestmöglicher Nutzung von 
Förderprogrammen aus Land und Bund. 
 

Einmal im Quartal ist in Zusammenarbeit mit dem Gewerbe-
verband ein Themenabend mit interessierten Firmen geplant, 
um die Kräfte der lokalen Wirtschaft noch besser bündeln zu 
können und die Stärken jedes Unternehmens aufzuzeigen. 
 

Nachdem Zeulenroda-Triebes viele Jahre keinen Wirtschafts-
förderer hatte, konnte Bürgermeister Nils Hammerschmidt sein 
Wahlversprechen einlösen und den Wunsch der Unternehmen 
und Stadtratsmitglieder erfüllen und die Position gut neu be-
setzen. Er wünscht Frau Weithase-Hupfer viel Erfolg bei der 
visionären Arbeit, um Zeulenroda-Triebes weiter nach vorn zu 
bringen. 

mailto:tourismus@zeulenroda-triebes.de
mailto:tourismus@zeulenroda-triebes.de
http://www.zeulenrodaer-meer.de/
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Unternehmen der Stadt 
Zeulenroda-Triebes für Großen 

Preis des Mittelstandes nominiert 
 

Der von der Oskar-Patzelt-Stiftung nun schon zum 27. Mal zu 
vergebene Preis ist die begehrteste Wirtschaftsauszeichnung 
innerhalb Deutschlands. 
 

Es heißt, der Mittelstand ist das Rückgrat der deutschen Wirt-
schaft. Mit diesem Preis wird dem Innovationsreichtum unserer 
Unternehmen Respekt gezollt, ihr Einsatz für die Gesellschaft 
gewürdigt. Er ist aber auch Motivation, immer noch besser zu 
werden. Jeweils Dritte können ein Unternehmen vorschlagen, 
dem Ihrer Meinung nach die Auszeichnung gebührt. 
 

In diesem Jahr wurde die Nominierung von gleich 4 Unterneh-
men der Stadt Zeulenroda-Triebes angenommen, wie von Frau 
Weithase-Hupfer aus der Wirtschaftsförderung zu erfahren 
war. Das sind die TECON Coverkraft GmbH Bernsgrün, die 
Bio-Seehotel Zeulenroda GmbH & Co.KG, die Lacos Compu-
terservice GmbH und die Serimed GmbH & Co.KG. 
 

Herr Nils Hammerschmidt als Bürgermeister drückt natürlich 
allen vier Nominierten die Daumen für die Juryentscheidung. 
 
 

 

Informationen anderer 

Behörden und Institutionen 
 

 
informiert 

 

Vermessungsarbeiten 
für das Projekt SuedOstLink 

 

Durchführung in der Stadt Zeulenroda-Triebes 
und der Gemeinde Weißendorf im Zeitraum 

vom 15.03.2021 bis 16.05.2021 
 

Das Projekt SuedOstLink ist eine geplante Leitung zur Höchst-
spannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ). Sie verbindet den 
Netzverknüpfungspunkt Wolmirstedt bei Magdeburg mit dem 
Netzverknüpfungspunkt Isar bei Landshut. Der Leitungsverlauf 
des Abschnitts B führt auf rund 66 Kilometern auch durch das 
Thüringen. Innerhalb des Abschnitts B führt die Leitung von 
Eisenberg bis Bernsgrün und östlich von Gebersreuth über 
Thüringer Gebiet. Der SuedOstLink ist im Bundesbedarfsplan-
gesetz (BBPlG) vom Dezember 2015, zuletzt geändert durch 
Art. 12 Gesetz vom 26.7.2016, als Vorhaben Nr. 5 gesetzlich 
verankert. Der SuedOstLink befindet sich seit 2017 im formel-
len Planungs- und Genehmigungsverfahren, aktuell im Plan-
feststellungsverfahren. 
 

Der Abschnitt B des SuedOstLinks wird in Thüringen aus-
schließlich als Erdkabel geplant. Im geplanten Verlauf des 
Erdkabels stellen Querungen vorhandener Infrastruktur und 
Gewässer besondere Herausforderungen dar. Durch Untersu-
chungen müssen Fragestellungen zum Grundwasser, zur 
Bodenbeschaffenheit und zur generellen geotechnischen Eig-
nung des Untergrunds geklärt werden. Die jetzt anstehenden 
Vermessungsarbeiten dienen dazu, die Ergebnisse vorliegen-
der Befliegungsdaten vor Ort zu bestätigen und zu ergänzen. 
Hierbei ist insbesondere die Tiefenlage der Sohle von Gräben 
und Flüssen von Interesse, um die Eignung dieser Bereiche für 
den Trassenverlauf beurteilen und geschlossene Querungen 
detailliert planen zu können. Zu diesem Zweck wird 50Hertz im 
Zeitraum vom 15.03.2021 bis 16.05.2021 terrestrische Ver-
messungsarbeiten durchführen. 

Beauftragte Firmen 
Die Vermessungsarbeiten erfolgen im Auftrag der 50Hertz 
Transmission GmbH durch die ARGE SOL TRASSIERUNG 
NORD GbR, mit den beteiligten Firmen ARCADIS Germany 
GmbH und G.U.B Ingenieur AG sowie weiteren beauftragten 
Drittunternehmern. Für die Vermessungsarbeiten ist hier die 
Firma TRIGIS GeoServices GmbH, Niederlassung Leipzig, 
verantwortlich. 
 

Vermessungsarbeiten 
Zur detaillierten Planung der geschlossenen Querungen von 
beispielsweise Straßen, Bahnstrecken oder Flüssen gehören 
Vermessungsarbeiten. Diese dienen dazu, die exakte Tiefen-
lage von Gräben sowie Flusstiefen zu bestimmen oder beson-
dere Landschaftspunkte wie beispielsweise Schächte zu über-
prüfen. Im Rahmen dieser Vorbereitungen (Planung und 
Vermessung) sind Mitarbeiter/-innen mit Vermessungsfahrzeu-
gen oder zu Fuß unterwegs und werden ggf. und zeitlich be-
grenzt Markierungen setzen, wodurch keine Schäden an Flu-
ren und Wegen entstehen. Baumaschinen werden bei diesen 
Maßnahmen nicht eingesetzt. Sollte es trotz aller Vorsicht zu 
Flurschäden kommen, werden die entstandenen Schäden 
durch 50Hertz bzw. durch die oben genannten Firmen in voller 
Höhe entschädigt. 50Hertz entschädigt Flurschäden nach den 
aktuellen Entschädigungssätzen, wie sie z. B von den jeweili-
gen Landesbauernverbänden ermittelt und veröffentlicht wer-
den. Sofern über die Entschädigung von Flur- und/oder Auf-
wuchsschäden keine Einigung erzielt wird, kann ein öffentlich 
bestellter und vereidigter Sachverständiger zur Ermittlung der 
Schadenshöhe beauftragt werden. Die Kosten hierfür werden 
von 50Hertz getragen. 
 

Gesetzliche Grundlage und Termine 
Die Berechtigung zur Durchführung der Vorarbeiten ergibt sich 
aus § 44 Absatz 1 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes 
(EnWG). Mit einer ortsüblichen Bekanntmachung werden den 
Eigentümern und sonstigen Nutzungsberechtigten die Vermes-
sungsarbeiten gemäß § 44 Absatz 2 EnWG bekannt gegeben. 
Die betroffenen Grundstücke ergeben sich aus der beigefügten 
Flurstücksliste. Für Ihr Verständnis danken wir im Voraus.  
 

Ansprechpartner/-in für Ihre Fragen 
Für Fragen und Mitteilungen stehen wir gerne zur Verfügung. 
Bitte wenden Sie sich an Axel Happe, T: +49 (0)30 51503414, 
E-Mail: Axel.Happe@50hertz.com. Näheres zum Projekt und 
Planungsstand finden Sie unter: www.50hertz.com/suedostlink 
 

Flurstücksliste 
 

 

 Gemarkung 
 

 

Flur 
 

 Flurstücke 
 

 Arnsgrün 
 

 

3 
 

206, 205/2, 211/2 
 

 Arnsgrün 
 

 

4 
 

189, 199, 200, 201, 202, 204/1 
 

 Büna 
 

 

2 
 

161, 165, 177/1 
 

 Büna 
 

 

3 
 

232, 226/1, 228/1 
 

 Dobia 
 

 

2 
 

37, 53, 54, 31/1, 621/2 
 

 Dobia 
 

 

6 
 

395, 396, 397, 398, 402, 405, 634/1 
 

 Dobia 
 

 

7 
 

457, 448/1 
 

 Dobia 
 

 

9 
 

466, 468, 470, 517, 699, 700, 511/2 
 

 Dobia 
 

 

10 
 

550, 546/1 
 
 

 
 

Anzeigenschluss 
für die März-Ausgabe 

ist am Donnerstag, 4.03.2021 
 

 
 

07950 Zeulenroda-Triebes    Geraer Straße 1 
Tel. 036622/79056    druckerei@schwolow.eu 
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Verordnung 
 

über den geschützten Landschaftsbestandteil 
 

„Schwarzbachteiche“ 
 

vom ....... ........  
 

Aufgrund des § 22 Abs. 1 und 2 sowie § 29 Bundesnatur-
schutzgesetz (BNatschG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), 
das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 13. Mai 2019 
(BGBl. I S. 706) geändert worden ist und § 10 des Thüringer 
Naturschutzgesetzes (ThürNatG) vom 30. Juli 2019 (GVBl. 
S. 323), geändert durch Art. 1a des Gesetzes vom 30. Juli 
2019 (GVBl. S. 323), sowie aufgrund des § 107 Abs. 2 Nr. 2 
der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer 
Kommunalordnung - ThürKO -) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. April 2018 (GVBl. S. 74), 
verordnet die Landrätin des Landkreises Greiz als Untere Na-
turschutzbehörde: 
 

§1 
Schutzgegenstand, Schutzgebietsgrenze 

 

(1) Die etwa 1 km östlich von Märien (Stadt Zeulenroda-
Triebes) am Unterlauf des Schwarzbaches gelegenen Tei-
che mit angrenzenden Feuchtwiesen, Seggenrieden und 
Röhrichten sowie Gebüschen und Auewaldresten werden 
unter der Bezeichnung „Schwarzbachteiche“ mit der in den 
Absätzen 2 und 3 näher beschriebenen Größe und Abgren-
zung als geschützter Landschaftsbestandteil ausgewiesen. 

 

(2) Der geschützte Landschaftsbestandteil „Schwarzbachtei-
che“ hat eine Größe von ca. 3,6 ha. Er umfasst die nachfol-
gend aufgeführten Flurstücke der Gemarkung Zeulenroda: 
Flur 31: 3420, Flur 32: 3571, 3572, 3573, 3576/2. 

 

(3) Die Grenze des geschützten Landschaftsbestandteils ergibt 
sich aus der Schutzgebietskarte im Maßstab 1:1.500. Der 
Geltungsbereich ist mit einer durchbrochenen Linie umran-
det. Die Karte ist Bestandteil der Verordnung. 

 

(4) Die örtliche Lage des geschützten Landschaftsbestand-
teils ergibt sich aus der als Anlage zu dieser Verord-
nung im Maßstab 1:10.000 veröffentlichten Übersichts-
karte, in der das festgelegte Schutzgebiet mit Schraffur 
gekennzeichnet ist. Die Karte ist Bestandteil der Ver-
ordnung und dient der Unterrichtung über die Lage des 
Gebietes im Raum. 

 

(5) Der geschützte Landschaftsbestandteil ist durch amtliche 
Schilder gekennzeichnet. Die Kennzeichnung ist jedoch 
nicht Voraussetzung für die Gültigkeit dieser Verordnung. 

 
§2 

Schutzinhalt, Schutzzweck 
 

(1) Der abgegrenzte Bereich als Teil einer ehemaligen Teich-
kette im Einzugsgebiet des Schwarzbaches wird aufgrund 
der ökologisch wertvollen Stillgewässer mit ihrer angren-
zenden Vegetation, der Flora des Gebietes und der Bedeu-
tung für die Fauna als regional bedeutsame Fläche charak-
terisiert. 

 

Es handelt sich hierbei um zwei Teiche mit angrenzenden 
Nass- und Feuchtwiesen, Seggenbülten und Röhrichten. 
Durch die großen Wasserflächen mit den Uferzonen ist hier 
ein hohes Arteninventar zu verzeichnen, insbesondere Am-
phibien, Reptilien und Libellen. Allein das Vorkommen von 
acht Amphibienarten sowie des Edelkrebses attestiert dem 
aquatischen Lebensraum eine herausragende Bedeutung 
für den Artenschutz. 

 

(2) Zweck der Festsetzung als geschützter Landschaftsbe-
standteil ist es, 

 

  1. die Erhaltung der durch historische Nutzung entstan-
denen Teiche und Zuflussgräben mit ihrer naturna-
hen Umgebung als ökologisch wertvolle Strukturele-
mente und als prägender Teil der Kulturlandschaft zu 
sichern,  

 

  2. den aquatischen Lebensraumkomplex als wertvolle Le-
bens- und Reproduktionsstätte einer artenreichen Libel-
len-, Wasserkäfer- und Amphibienfauna sowie für den 

Edelkrebs, Mollusken und bestandsbedrohte Wildfisch-
arten zu erhalten und seine Weiterentwicklung abzusi-
chern, 

 

  3. die binsen- und seggenreichen Verlandungsbereiche 
und Röhrichtflächen als Standorte gefährdeter Vegeta-
tionstypen und als Bruthabitat geschützter Vogelarten 
zu erhalten, 

 

  4. die Uferrandbereiche und Auewaldreste mit vielfältiger 
Bodenvegetation einer überwiegend natürlichen Ent-
wicklung zu überlassen und damit einen hohen Alt- und 
Totholzanteil als Brut- und Nahrungshabitat für baum- 
und höhlenbrütende Vogelarten sowie für Kleinsäuger 
und holzbewohnende Insektenarten langfristig zu si-
chern und zu entwickeln,  

 

  5. die artenreichen Frisch- und Feuchtwiesenbereiche als 
Lebensraum gefährdeter Insekten, insbesondere Rote-
Liste-Arten, zu erhalten und zu pflegen und durch nähr-
stoffreduzierende Nutzungsformen weiter aufzuwerten, 

 

  6. in Verbindung stehende wertvolle Lebensräume und 
Lebensgemeinschaften zu sichern und somit zum Auf-
bau eines Biotopverbundsystems und zur Erhöhung der 
biologischen Vielfalt beizutragen, 

 

  7. Erhaltungs-, Pflege- und Fördermaßnahmen nach na-
turschutzfachlichen Richtlinien zu ermöglichen, 

 

  8. gefährdende anthropogene Einflüsse, insbesondere 
Nutzungsänderungen sowie beeinträchtigende Freizeit-
aktivitäten zu verhindern bzw. zu minimieren. 

 

§3 
Verbote 

 

(1) Nach § 29 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG sind alle Handlungen 
verboten, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder 
Beeinträchtigung des geschützten Landschaftsbestandteils 
führen können. 

 

Es ist deshalb insbesondere verboten: 
 

  1. bauliche Anlagen im Sinne der Thüringer Bauord-
nung (in der jeweils geltenden Fassung) zu errichten, 
zu beseitigen oder wesentlich zu ändern oder ihre 
Nutzung wesentlich zu ändern, auch wenn dies sonst 
keiner öffentlich-rechtlichen Genehmigung bedarf, 

 

  2. Bodenbestandteile abzubauen, Aufschüttungen, Ablage-
rungen, Grabungen, Sprengungen oder Bohrungen vor-
zunehmen oder die Bodengestalt in sonstiger Weise 
zu verändern, 

 

  3. Straßen, Wege und Plätze neu anzulegen, 
 

  4. Masten und Freileitungen zu errichten sowie Ver- o-
der Entsorgungsleitungen zu verlegen, 

 

  5. Oberflächen- und Grundwasser zu entnehmen sowie 
den Zu- und Ablauf des Wassers zu verändern,  

 

  6. Pflanzen oder Pflanzenbestandteile zu entnehmen 
oder zu beschädigen, 

 

  7. Pflanzen oder Pflanzenbestandteile einzubringen oder 
Tiere auszusetzen, 

 

  8. Salzlecken, Wildfütterungen, Kirrungen und Wildäcker 
anzulegen, 

 

  9. jegliche Flächen umzubrechen, deren Nutzung zu än-
dern oder Dränmaßnahmen durchzuführen, 

 

10. mit festen mineralischen, flüssigen und organischen 
Mitteln zu düngen, Klär-schlämme auszubringen und 
Pflanzenschutzmittel bzw. Insektizide anzuwenden 
sowie Stallmist und Silagematerial abzulagern, 

 

11. Kahlschläge oder Erstaufforstungen vorzunehmen 
sowie Schmuckreisig- und Weihnachtsbaumkulturen 
anzulegen, 

 

12. Sachen im Gelände zu lagern und Abfälle wegzuwerfen, 
abzulagern oder das Gebiet in anderer Weise zu verun-
reinigen, 

 

13. Inschriften, Plakate, Bild- oder Schrifttafeln anzubrin-
gen, 

 

14. eine andere als die nach § 4 zugelassene wirtschaftli-
che Nutzung auszuüben. 
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(2) Ferner ist es verboten: 
 

  1. in dem geschützten Landschaftsbestandteil mit Fahr-
zeugen und Fahrrädern aller Art oder mit Wohnwagen 
zu fahren oder diese abzustellen, 

 

  2. zu reiten, zu zelten, zu lagern oder Feuer zu entfa-
chen, Flug- oder Fahrzeug-modelle aller Art zu betrei-
ben, 

 

  3. Hunde frei laufen zu lassen, ausgenommen Jagdhun-
de beim Einsatz nach § 4 Abs. 1 Nr. 5, 

 

  4. zu lärmen und Tonübertragungs- oder Tonwiederga-
begeräte zu benutzen, die von außen wahrnehmbare 
Geräusche verursachen, 

 

  5. frei lebende Tiere zu beunruhigen und zu stören, insbe-
sondere durch Aufsuchen, Fotografieren oder ähnliche 
Handlungen an ihren Nist-, Brut-, Wohn- und Zufluchts-
stätten. 

 
§4 

Ausnahmen 
 

(1) Ausgenommen von den Verboten nach § 3 dieser Ver-
ordnung sind: 

 

  1. das Betreten und Befahren des geschützten Land-
schaftsbestandteils durch Nutzungsberechtigte im Rah-
men der durch diese Verordnung zugelassenen Nutzun-
gen sowie durch Grundeigentümer zur Wahrnehmung 
berechtigter Interessen; das Betreten und Befahren des 
geschützten Landschaftsbestandteils durch sonstige Be-
rechtigte im Zusammenhang mit einer Tätigkeit nach § 
4 Abs. 1 Nr. 2 bis 8, 

 

  2. die zur Erhaltung oder Verbesserung der ökologischen 
Funktionen des geschützten Landschaftsbestandteils 
von der unteren Naturschutzbehörde angeordneten o-
der zugelassenen Überwachungs-, Schutz-, Pflege- und 
Entwicklungsmaßnahmen einschließlich Maßnahmen 
zur Beseitigung oder Minimierung von Störeinflüssen 
sowie wissenschaftliche Untersuchungen zur Qualifizie-
rung bzw. Überprüfung des Schutzzieles und der Pfle-
geeffizienz,  

 

  3. die extensive Grünlandnutzung in der bisherigen Art und 
im bisherigen flächenmäßigen Umfang; weitergehende 
den Schutzzweck berührende Maßnahmen einschließ-
lich der Reparatur bzw. Instandsetzung bestehender 
Drainageleitungen bedürfen des Einvernehmens mit o-
der der Zustimmung der unteren Naturschutzbehörde; 
es gilt jedoch § 3 Abs. 1 Satz 2 Nr. 9 bis 11 und 13, 

 

  4. die dem in § 2 Abs. 2 Nr. 4 formulierten Schutzzweck 
nicht zuwiderlaufende Holz-nutzung in Form von Einzel-
stammentnahme (außer Höhlenbäume und Totholz) so-
wie Forstschutzmaßnahmen im Einvernehmen oder mit 
Zustimmung der unteren Naturschutzbehörde,  

 

  5. die Ansitzjagd auf Haarwild sowie Maßnahmen des 
Jagdschutzes und in Zusammenhang mit verunfalltem 
und krank geschossenem Wild; weitergehende Formen 
der Jagd und weitere den Schutzzweck berührende 
Maßnahmen des Jagdschutzes sowie der Neuerrich-
tung jagdlicher Einrichtungen bedürfen des Einver-
nehmens  mit oder der Zustimmung der unteren Natur-
schutzbehörde; es gilt jedoch § 3 Abs. 1 Satz 2 Nr. 9 
und 13, 

 

  6. das Aufstellen oder Anbringen von Zeichen oder 
Schildern, die auf den Schutz oder die Bedeutung 
des Gebietes hinweisen, oder von Wegemarkierun-
gen, Warntafeln, Sperrzeichen und sonstigen Absper-
rungen, wenn die Maßnahme auf Veranlassung oder 
mit Genehmigung der unteren Naturschutzbehörde 
erfolgt, 

 

  7. Maßnahmen zur Gefahrenabwehr oder Verkehrssiche-
rung mit Zustimmung der unteren Naturschutzbehörde, 

 

  8. die Wahrnehmung gesetzlich bestimmter Aufsichts- und 
Überwachungsaufgaben durch Behördenbedienstete 
oder von ihnen beauftragte Personen. 

 

(2) Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn das Vorhaben mit 
dem Schutzzweck der Verordnung (§ 2 Abs. 2) zu verein-
baren ist oder diese Vereinbarkeit durch die Anordnung von 
Nebenbestimmungen hergestellt werden kann. 

 

§5 
Befreiungen 

 

(1) Von den Verboten des § 3 kann gemäß § 67 BNatSchG 
auf Antrag Befreiung erteilt werden, wenn 

 

1. dies aus Gründen des überwiegenden öffentlichen Inte-
resses, einschließlich solcher sozialer und wirtschaftli-
cher Art, notwendig ist oder 

 

2. die Durchführung der Vorschriften im Einzelfall zu einer 
unzumutbaren Belastung führen würde und die Abwei-
chung mit den Belangen von Naturschutz und Land-
schaftspflege vereinbar ist. 

 

(2) Über den Antrag entscheidet die untere Naturschutzbehör-
de. Die Befreiung kann mit Nebenbestimmungen versehen 
werden. 

 

§6 
Ordnungswidrigkeiten 

 

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 35 Abs. 1 Nr. 1 ThürNatG 
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig einem Verbot des § 
3 zuwiderhandelt. 

 

(2) Ordnungswidrig im Sinne von § 35 Abs. 1 Nr. 8 ThürNatG 
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig eine vollziehbare 
Nebenbestimmung in Form einer Auflage, unter der eine 
Gestattung (Genehmigung) nach § 4 oder eine Befreiung 
nach § 5 erteilt worden ist, überhaupt nicht, nicht vollstän-
dig, nicht rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß erfüllt. 

 

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 
fünfzigtausend Euro geahndet werden. 

 

§7 
In-Kraft-Treten 

 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 
 

Greiz, den………………… 
 

Schweinsburg 
Landrätin 
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Amtsblatt der Stadt Zeulenroda-Triebes und der Gemeinde Weißendorf                      Nr. 02/2021 
 

Bereitschaftsdienste 
 

 
 
 

 
 
 

Notfalldienste 
 

Telefonnummer für den ärztlichen und 
zahnärztlichen Bereitschaftsdienst sowie 

Apothekenbereitschaft außerhalb der Praxiszeit: 
 

116 117 
 

* * * 
Rettungsleitstelle Gera: 

 

0 3 6 5 / 8 3 8 9 3 9 - 1 0 0 
 

* * * 
Für lebensbedrohliche Notfälle rufen Sie 

bitte den Rettungsdienstarzt unter  112. 
 
 

 

Impressum 
„Gemeinsames Amtsblatt der Stadt Zeulenroda-Triebes 

und der Gemeinde Weißendorf“ 
 

Geltungsbereich: Stadt Zeulenroda-Triebes und die Gemeinde Weißendorf 
 

Das Amtsblatt erscheint im monatlichen Rhythmus, jeweils in der dritten Ka-
lenderwoche sowie im Bedarfsfall. Auflage: z.Z. 10.870 Exemplare; Kostenlo-
se Verteilung an alle Haushalte in der Stadt Zeulenroda-Triebes, ihren Orts-
teilen sowie in der Gemeinde Weißendorf. Darüber hinaus ist das Amtsblatt 
im Rathaus der Stadt Zeulenroda-Triebes, Zi. 21, Markt 1, 07937 Zeulenroda-
Triebes, sowie im Dienstgebäude der Stadtverwaltung Zeulenroda-Triebes, 
Zi. 12, Schäferstraße 2, OT Triebes, 07950 Zeulenroda-Triebes im Einzelbe-
zug für 1,00 €/ Stück + Porto erhältlich. 
 

- Herausgeber: Stadt Zeulenroda-Triebes und die Gemeinde Weißendorf 
 

- Herstellung und Verantwortlich für den Anzeigenteil: Schwolow Bürosys-
teme & Druckerei, Inh. Guido Schwolow, Geraer Straße 1, 07950 Zeulen-
roda-Triebes, Tel. 036622/79056 

 

- Verantwortlich für den amtlichen Teil: Der Bürgermeister der Stadt Zeulen-
roda-Triebes, Herr Nils Hammerschmidt, Markt 1, 07937 Zeulenroda-
Triebes, Tel. 036628/480, oder der Stellvertreter im Amt für die Stadt Zeu-
lenroda-Triebes.  Die  Bürgermeisterin  der  Gemeinde  Weißendorf, Frau 
Elvira Michel, Ortsstraße 54, 07950 Weißendorf, Tel. 036622/51254, für 
die Gemeinde Weißendorf 

 

- Verantwortlich für den redaktionellen Teil: Der Mitarbeiter für Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit, Herr Thomas Grzeschitza, Stadtverwaltung Zeulenro-
da-Triebes, Pressestelle, Markt 1, 07937 Zeulenroda-Triebes, Tel. 
036628/48102, oder der Stellvertreter, E-Mail Adresse: amts-
blatt@zeulenroda-triebes.de 

 

 Der Herausgeber behält sich redaktionelle Änderungen der Beiträge vor. 
 

- Verantwortlich für die Verteilung: Stadtverwaltung Zeulenroda-Triebes 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Das Standesamt informiert 
 

Standesamtliche Nachrichten 
 

(Die Veröffentlichung erfolgt auf Wunsch der 
Angehörigen bzw. der betreffenden Bürger) 

 

Verstorben sind: 
 

02.01.2021 
Herbert Brauer 
Zeulenroda-Triebes, 86 Jahre 
 

05.01.2021 
Elfriede Kießling, geb. Seidel 
Dörtendorf, Zeulenroda-Triebes, 89 Jahre 



  10   

09.01.2021 
Frank Ott 
Triebes, Zeulenroda-Triebes, 57 Jahre 
 

10.01.2021 
Günter Beer 
Zeulenroda-Triebes, 75 Jahre 
 

09.01.2021 
Marga Frey, geb. Mühling 
Zeulenroda-Triebes, 88 Jahre 
 

09.01.2021 
Karin Schmidt, geb. Bank 
Triebes, Zeulenroda-Triebes, 76 Jahre 
 

11.01.2021 
Marko Feustel 
Weißendorf, 51 Jahre 
 

12.01.2021 
Reiner Meißner 
Schwarzenbach a. d. Saale, 70 Jahre 
 

14.01.2021 
Christine Gehrhus, geb. Perthel 
Zeulenroda-Triebes, 78 Jahre 
 

15.01.2021 
Helga Flach, geb. Wieduwilt  
Dobia, Zeulenroda-Triebes, 76 Jahre 
 

16.01.2021 
Dr. Hermann Körner 
Zeulenroda-Triebes, 85 Jahre 
 

17.01.2021 
Torsten Fischer 
Gera, 51 Jahre 
 

20.01.2021 
Erika Zifia Marschollek, geb. Kuczera 
Triebes, Zeulenroda-Triebes 
 

21.01.2021 
Gertrud Ott, geb. Langer 
Plauen, 97 Jahre 
 

22.01.2021 
Eberhard Grünler 
Zeulenroda-Triebes, 85 Jahre 
 

23.01.2021 
Martina Zipfel, geb. Röbelt 
Triebes, Zeulenroda-Triebes, 70 Jahre 
 

22.01.2021 
Ruth Wengler, geb. Barthel 
Zeulenroda-Triebes, 88 Jahre 
 

25.01.2021 
Beate Pohlenz, geb. Teichmann 
Zeulenroda-Triebes, 69 Jahre 
 

26.01.2021 
Ute Gaile, geb. Brinkmann 
Zeulenroda-Triebes, 73 Jahre 
 

26.01.2021 
Annemarie Gründling, geb. Fröhlich 
Zeulenroda-Triebes, 84 Jahre 
 

26.01.2021 
Ralf Schuster 
Triebes, Zeulenroda-Triebes, 62 Jahre 
 

27.01.2021 
Siegrun Arnhold, geb. Laue 
Zeulenroda-Triebes, 86 Jahre 
 

28.01.2021 
Johanna Leonore Peters, geb. Wirth 
Zeulenroda-Triebes, 83 Jahre 
 

29.01.2021 
Günther Jeschkowski 
Zeulenroda-Triebes, 79 Jahre 

30.01.2021 
Rudolf Dietrich 
Zeulenroda-Triebes, 91 Jahre 
 

31.01.2021 
Edith Göppner, geb. Gottschalk 
Dörtendorf, Zeulenroda-Triebes, 81 Jahre 
 

31.01.2021 
Gunde Mehske, geb. Franz 
Zeulenroda-Triebes, 75 Jahre 
 

01.02.2021 
Anita Ahnert, geb. Knittel 
Zeulenroda-Triebes, 89 Jahre 
 

01.02.2021 
Eleanor Taubert, geb. Knörnschild 
Zeulenroda-Triebes, 95 Jahre 
 

02.02.2021 
Gerta Schulze 
Zeulenroda-Triebes, 97 Jahre 
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Nachruf 
 

Nach langer, schwerer Krankheit verstarb 
unser langjähriger Mitarbeiter 

 

Ralf Schuster 
 

Wir verlieren mit ihm einen sehr verlässlichen, 
von uns allen geschätzten und stets einsatz- 

freudigen Kollegen aus unserem Betrieb. 
 

Unser tiefes Mitgefühl gehört seiner Familie. 
Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren. 

 

Thüringer Fernwasserversorgung 
 

Geschäftsführung, Personalrat und Mitarbeiter 
 

 

 

Nachruf 
 

In stiller Trauer nehmen wir 
Abschied von unserem Mitarbeiter 

 

Herrn Marko Feustel 
 

der im Alter von 51 Jahren 
unerwartet verstorben ist. 

 

Herr Feustel war mehrere Jahre 
in unserem Unternehmen tätig. 

Wir haben ihn als zuverlässigen und stets 
hilfsbereiten Mitarbeiter und Kollegen 

schätzen gelernt. Wir werden ihm immer 
ein ehrendes Andenken bewahren. 

 

Unser tiefes Mitgefühl gilt 
seiner Familie und allen Angehörigen. 

 

Im Namen der Elektro-Pönicke GmbH: 
Stephan & Matthias Pönicke, Geschäftsführer 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eine gute Seele hat unser 

Haus verlassen - einfach so. 
Eine Schule steht still - schockiert 
über die Nachricht vom Tode von 

 

Frau Martina Zipfel, 
 

unserer Martina. 
 

Sie hat 30 Jahre lang in der Grund- und Regelschu-
le „Georg Kresse“ Triebes geschafft, Schüler - so-

wie Lehrergenerationen in den Frühstückspausen 
verlässlich versorgt und in ihrer Freizeit die Inte-

ressengemeinschaft „Bowling“ geleitet. Stets hat 
sie geholfen, konnte zuhören, war freundlich, gut 
und bescheiden, und dennoch musste sie am Ende 
noch so viel leiden. 
 

 „Und immer sind da Spuren deines Lebens, 
 Gedanken, Bilder und Augenblicke. 
 Sie werden uns an dich erinnern 
 und glücklich und traurig machen 
 und dich nie vergessen lassen.“ 

 

Wir nehmen Abschied von Martina Zipfel. 
 

 Die Schüler und Schülerinnen 
 der Grund- und Regelschule Triebes, 

 die Kollegien beider Schulen und 
 ehemalige Kollegen und Kolleginnen, 
 das gesamte technische Personal sowie 
 Frau Noack, Grundschulleiterin und 
 Frau Schröder, Rektorin 

 

Zeulenroda-Triebes, im Januar 2021 
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Neues aus 

Kindereinrichtungen und Schulen 
 

Kita Hainschlösschen 
 

Es schneit, es schneit, kommt alle aus dem Haus. 
Die Welt, die Welt, sieht wie gepudert aus… 

 

Das Schönste am Winter ist und bleibt das Rodeln gehen und 
das Schneemannbauen. Und das lassen wir uns auch in der 
Notbetreuung nicht nehmen. Große Schneeberge wurden mit 
Schneeschiebern zusammengeschoben und getobt und ge-
lacht, als wäre der Kindergarten bis zum Rand gefüllt mit Kin-
dern. Doch leider ist das nicht der Fall. Noch immer hält uns das 
böse „C“ in Schach. Auch wenn die Kids die sind, die es am 
schlimmsten trifft, merken wir, dass sie auch diejenigen sind, die 
tapfer durchhalten. Sie sind die wirklichen Helden dieser Krise 
und bringen uns mit ihrem Optimismus immer das Lächeln 
wieder, was wir an manchen Tagen einmal vergessen haben. 
 

Und gelacht wurde reichlich im Februar. Der Fasching war da. 
Und im „anders“ feiern, sind wir ja langsam Profis geworden. 
Daher ließen wir es auch in diesem Jahr am Rosenmontag 
krachen. Wir feierten mit Disco, Luftballons und Naschi und 
haben bei verrückten Spielen herzhaft gelacht. Für alle Hain-
bewohner gab es „FASCHING in der TÜTE“. So konnte auch 
zu Hause gefeiert werden mit Luftschlangen, Luftballons und 
Konfetti und allerhand Aufgaben, damit die Langeweile keine 
Chance hat. Eine kleine Aufmerksamkeit fürs Durchhalten an 
die Eltern durfte natürlich auch nicht fehlen. 
Nun hoffen wir sehr, dass es langsam wieder voller wird im 
Hainschlösschen und das Kinderlachen wieder jeden Raum 
erfüllt. Es warten nicht nur die Kinder in der Notbetreuung auf 
alle, sondern auch alle Erzieher, unsere Schemmi und ein 
neues Projekt. Denn es wird wieder gewerkelt im Hainschlöss-
chen. Eine tolle neue Spielebene entsteht. Ihr dürft gespannt 
sein. Und wenn wir auf alle Kinder warten, soll das nicht hei-
ßen, dass wir keine freien Plätze mehr anbieten können. Also, 
wer noch einen Kita-Platz benötigt, kann sich gern mit uns 
telefonisch in Verbindung setzen. Wir freuen uns auf euch. 
 

 
 
 
 

Feuerwehrnachrichten 
 

Feuerwehrnachrichten der 
Stützpunktfeuerwehr Zeulenroda 

 

Einsatzgeschehen 
 

Die Gesamtübersicht der Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr 
der Stadt Zeulenroda-Triebes befindet sich im Internet unter: 
 

http://www.fwzt.de/einsaetze.html 
 

Einsätze und Informationen zur Stützpunktfeuerwehr Zeulen-
roda auch bei www.facebook.com unter „Stützpunktfeuerwehr 
Zeulenroda“. 

Statistik 
 

Im Zeitraum vom 1.01. bis 31.01.2021 absolvierte die Freiwilli-
ge Feuerwehr der Stadt Zeulenroda-Triebes folgende Einsätze: 
 

Gesamteinsätze:   32 
 

Hilfeleistungseinsätze: 29 
 

Brandeinsätze:     3 
 
 

 
 

Vorankündigung dienstlicher Veranstaltungen 
der Jugendfeuerwehr Zeulenroda-Triebes 

 

Jugendfeuerwehr Zeulenroda  
 

02.03.2021, 16:45 - 18:15 Uhr - Ausleuchten einer Einsatz- 
  stelle 

 

09.03.2021, 16:45 - 18:15 Uhr - Einsatzstellen Grundsätze 
 

16.03.2021, 16:45 - 18:15 Uhr - Verbrennungslehre 
 

23.03.2021, 16:45 - 18:15 Uhr - Persönliche 
  Schutzausrüstung 

 

Treffpunkt Meistersweg. 
 
Jugendfeuerwehr Pöllwitz 
 

05.03.2021, 17:00 - 18:30 Uhr - Einheiten im Hilfeleistungs- 
  einsatz 

 

19.03.2021, 17:00 - 18:30 Uhr - FwDV 10 - Leiterausbildung 
 

Treffpunkt Feuerwehrgerätehaus Pöllwitz. 
 
Jugendfeuerwehr Bernsgrün 
 

26.02.2021, 17:00 - 18:30 Uhr - Unfallschutzbelehrung 
 

19.03.2021, 17:00 - 18:30 Uhr - Geräte- und Fahrzeugkunde 
 

Treffpunkt Feuerwehrgerätehaus Bernsgrün.  
 
Jugendfeuerwehr Stelzendorf 
 

21.02.2021, 10:00 - 11:30 Uhr - Fahrzeug- und Gerätekunde 
 

01.03.2021, 16:30 - 18:30 Uhr - Sport & Spiel 
 

14.03.2021, 10:00 - 11:30 Uhr - Fahrzeug- und Gerätekunde 
 

Treffpunkt Feuerwehrgerätehaus Stelzendorf. 
 
Jugendfeuerwehr Triebes - 6-9 Jahre 
 

22.02.2021, 16:15 - 17:30 Uhr - Verbrennen und Löschen 
 

08.03.2021, 16:15 - 17:30 Uhr - Grundübung der Gruppe 
 

22.03.2021, 16:15 - 17:30 Uhr - Bastelnachmittag 
 

Treffpunkt Feuerwehrgerätehaus Triebes. 
 
Jugendfeuerwehr Triebes - 10-16 Jahre 
 

25.02.2021, 16:30 - 18:00 Uhr - Verbrennen und Löschen 
 

11.03.2021, 16:30 - 18:00 Uhr - Grundübung der Gruppe 
 

Treffpunkt Feuerwehrgerätehaus Triebes. 
 
Jugendfeuerwehr Arnsgrün 
 

02.03.2021, 17:00 - 18:30 Uhr - Grundübung der Gruppe 
 

Treffpunkt Feuerwehrgerätehaus Arnsgrün. 
 

Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie, kann 
es zu Abweichungen der Ausbildungen kommen. 

 
Kontakt Stadtjugendwart: 
 

036628/48-240 oder c.komorowski@zeulenroda-triebes.de 
 

Christian Komorowski 
Stadtjugendfeuerwehrwart 

http://www.fwzt.de/einsaetze.html
http://www.facebook.com/


  13   

Kirchennachrichten 
 

Evang.-Luth. Kirchgemeinde Zeulenroda 
 

mit den angeschlossenen Kirchgemeinden Langenwol-
schendorf, Kleinwolschendorf, Leitlitz, Weckersdorf 
und Merkendorf, Piesigitz, Stelzendorf, Zadelsdorf 

 

Dreieinigkeitskirche Zeulenroda 
So., 21.02., 10:00 Uhr - Gottesdienst 
So., 28.02., 10:00 Uhr - Gottesdienst 
So., 07.03., 16:30 Uhr - GOTTzeit zum Weltgebetstag 
So., 14.03., 10:00 Uhr - Gottesdienst 
So., 21.03., 10:00 Uhr - Gottesdienst 
 

Kirche Kleinwolschendorf 
So., 21.02., 10:00 Uhr - Gottesdienst 
So., 21.02., 10:00 Uhr - Gottesdienst 
 

Kirche Langenwolschendorf 
So., 07.03., 10:00 Uhr - Gottesdienst 
 

Kirche Leitlitz 
So., 21.02., 09:00 Uhr - Gottesdienst 
So., 21.03., 10:00 Uhr - Gottesdienst 
 

Kirche Weckersdorf 
So., 07.03., 10:00 Uhr - Gottesdienst 
 

Kirche Merkendorf 
So., 28.03., 09:00 Uhr - Gottesdienst 
Kirche Piesigitz 
So., 28.03., 10:00 Uhr - Gottesdienst 
 

Kirche Stelzendorf 
So., 14.03., 10:00 Uhr - Gottesdienst 
 

Kirche Zadelsdorf 
So., 14.03., 09:00 Uhr - Gottesdienst 
 

* * * 
„Gott wollte, dass die Menschen nach ihm suchen - 
ob sie ihn vielleicht spüren oder entdecken können. 

Denn keinem von uns ist er fern.“  Apg. 17, 27 
 

Zum Zeitpunkt des Schreibens dieser Zeilen (2.2.2021) pausie-
ren alle Gruppen, wie Chöre, Junge Gemeinde, TEN SING, 
Kinderkirche, Seniorenkreis etc. Dies ist unser Beitrag zur 
Beruhigung der aktuellen Lage. Wann diese Gruppen sich 
wieder treffen können, wissen wir Stand jetzt nicht, hoffen 
aber, dass es im Frühjahr wieder möglich wird. 
 

Das Einzige was aktuell stattfindet sind die Gottesdienste. 
 

Entsprechende Abstandsregeln und hygienische Standards 
werden eingehalten, bitte bringen Sie eine Mund-Nasen-
Bedeckung mit, diese muss während des Gottesdienstes auf-
gesetzt bleiben, Singen ist nicht möglich, allenfalls mitsummen. 
Wer Erkältungssymptome hat, feiert diesen bitte zu Hause. 
 

Bitte beachten Sie: Für Änderungen, Absagen und neuen 
Informationen bitte die Aushänge an Kirche und Pfarrhaus 
sowie aktuelle Informationen auf der Homepage 
www.dreieinigkeitskirche-zeulen-roda.de! Bei Fragen melden 
Sie sich im Pfarrbüro oder bei den Pfarrern direkt: 

Pfarrbüro mit Anrufbeantworter 036628 82262 
Pfarrer Michael Behr, Tel. 036628/82023 
Pfarrer Ingolf Herbst, Tel. 036628/64076 

 
Weltgebetstag in Zeulenroda 

am Sonntag, den 7.03., um 16:30 Uhr 
 

Auch wenn in diesem Jahr vieles anders geplant und durchge-
führt werden muss, kann doch gebetet werden. Der Weltge-
betstag ist ein Anlass, sich gemeinsam weltumspannend im 
Gebet zu treffen; und gleichzeitig ein Land besonders kennen 
zu lernen. Wir treffen uns dazu auch in diesem Jahr am ersten 
Sonntag im März. Wir hören von Frauen (in diesem Jahr aus 
Vanuatu), sehen dazu Bilder, hören manche Lieder und beten. 
Ein großes Essen im Anschluss mit Gerichten aus Vanuatu 
kann es in diesem Jahr allerdings nicht geben. Vielleicht pro-
biert der eine oder andere ein Gericht zu Hause - entspre-
chende Rezepte werden bereit liegen. 
 

Herzlich Willkommen! 

Hoffnungszeichen vom Kirchturm 
 

Vieles bleibt sehr eingeschränkt, der Unmut wächst und Ge-
duld ist gefragt. Weiter suchen wir als Christen nach dem Mög-
lichen, in vielem Unmöglichen. Einige bringen sich unter ande-
rem auch mit ihrer Gabe ein, Musizieren oder Singen zu kön-
nen. Sonnabends und sonntags soll weiter 18:00 Uhr 
ca. 15 Minuten Musik erklingen - live; Anfang Februar war es 
zum 100. Mal! 
 

Und immer wieder wird die Musik mit einer Interpretation von 
„Der Mond ist aufgegangen…“ abgeschlossen; ein Volkslied 
mit tiefen Lebens- und Glaubensgedanken. Welcher Wunsch 
kann in dieser Zeit größer sein als: „… Lass uns ruhig schlafen 
und unsern kranken Nachbarn auch.“ 
 

Danke an inzwischen 92 Beteiligte! Alle sind auf der Homepa-
ge der Kirchgemeinde mit Namen zu finden www.drei-
einigkeitskirchezeulenroda.de. Danke weiterhin an die Veran-
staltungstechnik Zeulenroda. Danke auch an die Spender, 
denn Kosten fallen an. Die Kirche muss geheizt werden. Auch 
bekommt die Veranstaltungstechnik Zeulenroda nach so viel 
Absagen im vergangenen Jahr wenigstens einen Teil ihrer 
Auslagen erstattet. 
 

Furchtlos tun, was man kann, mit dem, was man hat, dort wo 
man ist - das hat viele Gesichter. Das fängt beim Beten an und 
hört beim Unkraut-Zupfen und Schnee-Schieben längst nicht 
auf … 
 

* * * 
Pfarrbüro mit Anrufbeantworter: 036628 82262 
e-Mail: pfarramt@dreieinigkeitskirche-zeulenroda.de 
 

Telefonnummern der Pfarrer 
Pfarrer Michael Behr Tel. 036628/82023 
Pfarrer Ingolf Herbst Tel. 036628/64076 
 

Kantorat, Kirchstraße 17 
Kantor Stefan Raddatz Tel.: 036628/64077 
e-Mail: kantoratzeulenroda@t-online.de 
 

Evangelischer Kindergarten „Unterm Regenbogen“, Rötlein 9 
Frau Christine Thiele Tel. 036628/63310 
e-Mail: kindergarten-zr@dreieinigkeitskirche-zeulenroda.de 
 

Evang. Kindergarten „Unterm Regenbogen“, Weißendorf Nr. 64 
Frau Kathrin Lehninger Tel. 036622/51698 
e-Mail: kindergarten-wd@dreieinigkeitskirche-zeulenroda.de 
 

Bleiben Sie behütet und vor allem gesund! 
 
 

Ev. - Luth. Kirchgemeinde Triebes 
 

Zeulenrodaer Str. 3, Tel/Fax: 036622/51325 
 

Musikalische Gruppen u. Treffen für alle Altersgruppen: 
 

Infos im Pfarramt oder unter www.kirche-triebes.de 
 

Gottesdienste 
 

Auf die im öffentlichen Raum üblichen hygienischen Best-
immungen ist zu achten. Bitte achten Sie auf die Aushän-
ge und die Internetseite www.kirche-triebes.de 
 

21.02., 10:00 Uhr  - regionale Predigtreihe „Hoffnungsbilder - 
   Schwerter zu Pflugscharen“  in Berga 

 

28.02., 10:30 Uhr  - Gottesdienst in Triebes in der Kirche 
 

07.03., 10:00 Uhr  - regionaler Gottesdienst zum Weltgebetstag 
   in Hohenleuben in der Kirche/Bibelsaal 

 

14.03., 10:30 Uhr  - Gottesdienst in Triebes in der Kirche 
   mit Kindergottesdienst 

 

21.03., 10:00 Uhr  - Predigtreihe „Hoffnungsbilder -… und 
   er wird sie voneinander scheiden“ 
   in Tschirma /Kirche 

 

Besondere Veranstaltungen 
 

Für alle musikalischen Proben und Seniorenkreise und Jung-
schar bitte auf die Aushänge achten bzw. im Pfarramt nachfra-
gen. Zur Zeit ist vieles verständlicher Weise nicht möglich. 
 

Regionale Predigtreihe „Hoffnungsbilder“ 
 

Am 21.02. um 10:00 Uhr in der Kirche Berga und am 21.03. in 
Tschirma geht die diesjährige regionale Predigtreihe weiter. 
Immer am vorletzten Sonntag im Monat Januar bis April sind 
alle in eine Kirche der Region eingeladen. Es geht dieses Jahr 
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um „Hoffungsbilder der Bibel“. Bilder bestimmen unsere 
Nachrichten und unsere Einstellungen. In den letzten Monaten 
haben uns die Bilder der Coronakrise stark bewegt. Es waren 
Bilder die oft zurecht zur Trauer, Angst und Sorge geführt 
haben. Wir Menschen brauchen jedoch Hoffnung um auch in 
schweren Zeiten zu überleben. Die Predigtreihe möchte eine 
Arzenei sein gegen Resignation und Zukunftsangst. 
 

Weltgebetstag 2021 - „Warauf bauen wir - Vanuatu“ 
 

In diesem Jahr findet der Weltgebetstag in anderer Form statt. 
Das Team wollte ihn nicht aufgrund der Beschränkungen 
einfach ausfallen lassen. Somit ist ein Gottesdienst in der 
Kirche Hohenleuben geplant. Am 7.03. um 10:00 Uhr sind Sie 
herzlich eingeladen. Frauen aus dem pazifischen Staat 
Vanuatu haben ihn vorbereitet. Der Klimawandel ist ein 
Schwerpunkt im Gottesdienst. Der Inselstaat ist existenziell 
vom Anstieg des Meerespielgels betroffen. 
 

Gottesdienste im Winter in der Kirche 
 

Aufgrund der Hygienevorschriften werden wir, so lange es 
notwendig ist, den Gottesdienst auch im Winter in der Kirche 
feiern. Die Kirche verfügt über eine Bankheizung und es ste-
hen Decken zur Verfügung. Diese hat die Stickerei Fischer aus 
Triebes mit einem Logo der Kirchgemeinde versehen. Sie 
können auch bei uns käuflich erworben werden. 
 

Für weitere Informationen: www.kirche-triebes.de 
 
 

Ev. - Luth. Kirchgemeinde Göhren-Döhlen 
 

Zeulenrodaer Str. 3, Tel./Fax 036622/51325 
 

Gottesdienste sind wieder möglich. Auf die im öffentlichen 
Raum üblichen hygienischen Bestimmungen ist zu achten. 
Bitte achten Sie auf die Aushänge. 
 

Sie sind herzlich eingeladen zu den Gottesdiensten am 
 

21.02. 10:00 Uhr - regionale Predigtreihe „Hoffnungsbilder - 
   Schwerter zu Pflugscharen“ in Berga 

 

28.02., 09:00 Uhr - nach Dörtendorf/ DGH 
 

07.03., 10:00 Uhr  - regionaler Gottesdienst zum Weltgebetstag 
   in Hohenleuben in der Kirche/Bibelsaal 

 

14.03., 09:00 Uhr nach Dörtendorf/DGH 
 

21.03., 10:00 Uhr  - Predigtreihe „Hoffnungsbilder -… und 
   er wird sie voneinander scheiden“ 
   in Tschirma /Kirche 

 
 

Katholische Kirche „Heilige Familie“ 
 

Gottesdienstzeiten 
 

Sonntag, 21.03. 
08:45 Uhr  Heilige Messe, Pfr. Mandler 
 

Sonntag, 28.03. 
08:45 Uhr  Heilige Messe, Pfr. Mandler 
 

Kontaktdaten der Pfarrei Sankt Paulus: 
Katholische Pfarrei St. Paulus, Am Gatterberg 3, 07907 Schleiz 
Tel. 03663 4250012 / www.katholische-kirche-schleiz.de 
Mail: kath.kirche-schleiz@t-online.de 
 

Kontakt: 
Katholische Filialkirche Heilige Familie 
Aumaische Str. 51, 07937 Zeulenroda-Triebes 
 

Ansprechpartner: 
Gemeindereferent Lutz Kinmayer 
gemeindereferent.kinmayer@web.de; Mobil: 0173 7573483 
 

Evelyn Reuter 
Tel: 036628 85461, Mobil: 0170 6869626, Fax: 036628 85468 
Mail: heilige-familie-zeulenroda@t-online.de 
 
 

 

Ev.-Freikirchliche Gemeinde Triebes 
 

Krahnweg 2a 
 

Wir laden Sie herzlich ein: 
 

  - sonntags, 10:00 Uhr Gottesdienst (Außer am 14.03.) 
 

  - 14. März, 16:00 Uhr - Lob- und Dankgottesdienst, 
parallel, Kinderbetreuung 

 

  - Einmal im Monat findet donnerstags, 16:30 Uhr Frauen-
stunde statt. Der Termin kann bei Veronika Rudert erfragt 
werden. Tel.: 036622/72642 

 

Unsere Hauskreise treffen sich: 
 

 2 x im Monat wochentags 19:45 Uhr bei verschied. Leuten 
Info: Sigmar und Daniela Scheibe, Tel.: 036622 / 83999 

 

   dienstags oder donnerstags 14-täglich Frauenhauskreis 
Info: Beate Wunderlich, Tel.: 036622 / 71459 

 

Wir freuen uns über Gäste. Änderungen vorbehalten. 
 

Ansprechpartner: 
 

Sigmar Scheibe : Tel.: 036622-83999 
Beate Wunderlich: Tel.: 036622-71459 
e-mail: info@efg-triebes.de 
Internet: www.efg-triebes.de 
 
 

Evangelisch-methodistische Kirche 

Bezirk „Thüringer Vogtland“ 
 

Gemeinde Triebes, Friedenskirche Südstraße 3 
 

Kirchl. Veranstaltungstermine Februar/März 
 

Im Februar finden aufgrund der aktuellen Infektionslage 
keine Präsenzgottesdienste statt, dafür werden jeweils 

zum Thema des Sonntags Andachten verfasst 
und an alle Interessierten versendet! 

 

Sonntag, 07.03.2021 
09:00 Uhr  Gottesdienst und Kinderbetreuung 

 in Triebes (Christoph Eckhardt) 
 

Sonntag, 14.03.2021 
10:30 Uhr  Gottesdienst und Kinderbetreuung 

 in Langenwetzendorf (Pastor Hendrik Walz) 
 

Sonntag, 21.03.21 
09.00 Uhr  Gottesdienst und Kinderbetreuung 

 in Triebes (Pastor Hendrik Walz) 
 

Sonntag, 28.03.21 
09.00 Uhr  Kreuzweggottesdienst und Kinderbetreuung 

 in Langenwetzendorf (Kreuzwegteam) 
 

Regelmäßige und besondere Termine 
 

Kirchlicher Unterricht 1. bis 4. Schuljahr: 
in Langenwetzendorf, Samstag, 9.00 Uhr bis 11.00 Uhr 
Termin wird noch vereinbart 
 

Alle Termine sind in Abhängigkeit zu den jeweils 
aktuellen Verhaltensweisen und Verordnungen während 

der Covid 19- Pandemie als unter Vorbehalt zu betrachten 
Änderungen werden zeitnah bekannt gegeben!! 

 

   Kontakt: Pastor Alexander Hendrik Walz 
07987 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf/Ortsteil Waltersdorf 
Am Mühlberg 18 
Telefon: 036623/ 20724 
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Erscheinungstermine und Abgabe 

Manuskripte für das Jahr 2021 
 

Amtsblatt der Stadt Zeulenroda-Triebes 
und der Gemeinde Weißendorf 

 

        Erschei-    Redaktions- 
        nungstag    schluss 
 

März-Ausgabe    21.03.2021   03.03.2021 
 

April-Ausgabe    18.04.2021   30.03.2021 
 

Mai-Ausgabe    16.05.2021   28.04.2021 
 

Juni-Ausgabe    20.06.2021   02.06.2021 
 

Juli-Ausgabe    18.07.2021   30.06.2021 
 

August-Ausgabe   15.08.2021   28.07.2021 
 

September-Ausgabe  19.09.2021   01.09.2021 
 

Oktober-Ausgabe   17.10.2021   29.09.2021 
 

November-Ausgabe  21.11.2021   02.11.2021 
 

Dezember-Ausgabe  19.12.2021   01.12.2021 
 

Änderungen vorbehalten ! 
 

                               
 
 

 
 
 
Pressemeldung 

Die KKH informiert: 
 

Damit Corona nicht zum Knochenräuber wird 
 

Vor allem Ältere leiden unter Osteoporose/ 
Auch Männer betroffen 

 

Mehr als 200 Knochen geben unserem Körper Halt und stützen 
ihn. Obendrein schützen sie unsere Organe, der Brustkorb zum 
Beispiel Herz und Lunge. Umso alarmierender ist es, dass vor 
allem etliche ältere Menschen an Osteoporose erkranken, bekannt 
auch als Knochenschwund. Laut Daten der KKH Kaufmännische 
Krankenkasse stieg die Zahl Betroffener von 2009 auf 2019 bun-
desweit um rund 18 Prozent, bei Frauen sogar um 23 Prozent (zu 
16 Prozent bei Männern). Im Ländervergleich zeigt sich, dass die 
Steigerungsraten in Thüringen mit 46 Prozent am höchsten sind, 
gefolgt von Sachsen mit 41 und Sachsen-Anhalt mit rund 37 Pro-
zent. Das liegt auch daran, dass in diesen Bundesländern viele 
ältere Bürgerinnen und Bürger leben. Am niedrigsten ist die Zu-
nahme hingegen in Rheinland-Pfalz und Hessen mit jeweils rund 
neun sowie in Bayern mit zehn Prozent. 
 

Bei einer Osteoporose wird verstärkt Knochenmasse abgebaut, 
was zu porösen Knochen und schließlich leicht zu Brüchen an 
Armen, Oberschenkeln oder auch der Wirbelsäule führen kann. 
Das Tückische: Eine Osteoporose vollzieht sich oft unbemerkt, da 
porös werdende Knochen keine Schmerzen verursachen. Im spä-
teren Stadium kann die Bewegungsfähigkeit eingeschränkt sein. 
Damit es nicht soweit kommt, ist eine frühe Diagnose entschei-
dend. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gehört Osteo-
porose zu den zehn häufigsten Erkrankungen weltweit. Allein in 
Deutschland leiden rund sechs Millionen Menschen darunter. 
Genaue Zahlen lassen sich nicht benennen, da die Erkrankung 
häufig unerkannt bleibt. Meist tritt sie bei über 50-Jährigen auf. Zu 
90 Prozent ist eine Osteoporose hormonell bedingt. Sie kann aber 

auch Folge einer anderen Erkrankung sein wie Magersucht oder 
Morbus Crohn, die mit Nährstoffmangel einhergeht. Auch die 
Einnahme bestimmter Medikamente zum Beispiel gegen Diabetes 
oder Depressionen kann das Risiko erhöhen, ebenso Rauchen 
und übermäßiger Alkoholgenuss. 
 

Bewegung macht Knochen stark 
Die beste Geheimwaffe zur Vorbeugung von Osteoporose ist 
Bewegung. Denn gleich in welchem Alter: „Je weniger sich der 
Mensch bewegt, desto schmaler und poröser werden seine Kno-
chen“, sagt KKH-Sportexperte Ralf Haag. Jede Bewegung und 
Belastung stärkt hingegen die Knochen, macht sie dichter und 
stabiler – Treppensteigen ebenso wie Joggen oder Seilhüpfen. 
Entscheidend zur Prävention ist neben Ausdauersport ein Muskel-
training. „Dabei werden Impulse über die Muskulatur auf die Kno-
chen weitergeleitet“, erläutert Haag. „Das regt das Knochenwachs-
tum an, stabilisiert deren Dichte und wirkt so Knochenschwund 
entgegen. Schöner Nebeneffekt: Krafttraining steigert die Muskel-
leistung und Muskelkraft, was den Halteapparat zusätzlich festigt.“ 
Mit präventivem Training kann nicht früh genug begonnen werden, 
denn der Grundstein für starke Knochen bis ins hohe Alter wird in 
der Kindheit gelegt. 
 

„Achten Sie darauf, dass Bewegung Spaß macht, nur dann hat der 
innere Schweinehund keine Chance“, weiß Ralf Haag aus Erfah-
rung. Allerdings sind die Einschränkungen in der Corona-Krise wie 
die Schließung von Vereinen und Fitnessstudios eine besondere 
Herausforderung, sich regelmäßig zu bewegen. „Kleiner Trick: 
Belohnen Sie sich nach einer Trainingseinheit mit etwas, das 
Ihnen gut tut – einem Wannenbad, einer Tasse Schokolade bei 
guter Musik, Ihnen fällt bestimmt etwas ein.“ 
 

Kalzium plus Vitamin D - Geheimwaffe Nummer 2 gegen müde 
Knochen 
Auch auf eine ausreichende Zufuhr von Kalzium ist zu achten. Der 
Körper benötigt das lebenswichtige Mineral, um es unter anderem 
in den Knochen einzulagern und sie zu festigen. Daher gehören 
gute Kalzium-Lieferanten auf den Speisezettel, darunter fettarme 
Milch und Milchprodukte, Brokkoli und Grünkohl und nicht zu ver-
gessen calciumreiches Mineralwasser. Die Aufnahme von Kalzium 
in den Stoffwechsel wird durch Vitamin D gefördert. Unser Körper 
kann es mit Hilfe des Sonnenlichts in der Haut selbst bilden. Daher 
auch an Wintertagen unbedingt raus an die frische Luft zum Vita-
min-D-Tanken! 
 
 

Corona: Viele Menschen meiden die Zahnvorsorge 
 

Rückgang um 19 Prozent - KKH rät, 
Kontrolltermine auch in der Krise wahrzunehmen 

 

Verschobene Vorsorgeuntersuchungen aus Angst vor dem 
Corona-Virus: Seit der Krise trauen sich viele Menschen nicht 
mehr zum Zahnarzt. Aktuelle Daten der KKH Kaufmännische 
Krankenkasse anlässlich des Tages der Zahnschmerzen am 9. 
Februar 2021 zeigen, dass die Bereitschaft zur Zahnvorsorge in 
der Pandemie so stark zurückgegangen ist wie seit Jahren nicht: 
Bundesweit sank die Zahl der KKH-Versicherten mit Zahnvorsorge 
im ersten Quartal 2020 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 11 
Prozent. Im zweiten Quartal, also von April bis Juni, nahmen sogar 
19 Prozent weniger Versicherte einen Kontrolltermin beim Zahn-
arzt war. 
 

In den Jahren vor der Pandemie war die Bereitschaft zur Zahnvor-
sorge hingegen immer stagniert beziehungsweise nur minimal 
gesunken. 2019 und 2018 suchten 58 beziehungsweise 57 Pro-
zent der KKH-Versicherten mindestens einmal den Zahnarzt zur 
Kontrolle auf, 2014 waren es 60 Prozent. Spitzenreiter bei der 
Zahnvorsorge sind seit Jahren die Versicherten Sachsen. In Ham-
burg gehen hingegen die wenigsten Menschen zur jährlichen 
Zahnkontrolle. 
 

Die KKH rät dazu, die Vorsorgeuntersuchung auch während der 
Corona-Krise in Anspruch zu nehmen. Denn wenn Zahnprobleme 
rechtzeitig erkannt werden, verhindert das oft schmerzhafte, lang-
wierige Behandlungen. Sollten diese dennoch nötig sein, können 
gesetzlich Versicherte mit einem lückenlosen Nachweis im Bo-
nusheft bares Geld sparen. Laut Terminservice- und Versorgungs-
gesetz können Krankenkassen seit dem 1. Oktober 2020 aufgrund 
eines Ausnahmetatbestandes einmalig ein fehlendes Bonusjahr 
anerkennen. Gesetzlich ist jedoch nicht definiert, wann ein solcher 
vorliegt und ob dieser durch die Corona-Krise gegeben ist. Wer auf 
Nummer sicher gehen will, sollte also auch während der Pandemie 
zur Zahnkontrolle gehen. In Zahnarztpraxen gelten generell sehr 
hohe Hygienestandards, was das Risiko einer Infektion für Patien-
ten stark reduziert. 
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Wohnungen 
 

 

Neues Zuhause gesucht 
Zuverlässige Mieterin sucht ruhige Wohnung in Triebes 

oder Zeulenroda mit Balkon/Terrasse bzw. Gartennutzung. 
2-3 Zimmer (Schlafzimmer, Wohnzimmer/Arbeitszimmer), Bad, 

gern EBK, ansonsten unmöbliert. 
Ich freue mich auf Ihren Anruf unter 0177-6686774. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 



Heizung - Sanitär - Klempner - Kundendienst
Friedensstr. 17 • 08539 Mehltheuer

Tel.: 037431-3881 • Notdienst: 0172-3572091
E-Mail: kontakt@gunar-schmeissner.de

Meisterbetrieb des Malerhandwerks

Steffen Fischer

Lindenstraße 19 07950 Zeulenroda-Triebes

Tel./Fax: 036622/71427 Funk: 0170/8222784
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Malerarbeiten aller Art

Fußbodenverlegung

Fassadengestaltung & -reinigung

Grafittientfernung

Telefon: 0171 7828823 - E-Mail: joerg-bergner@gmx.netw
w
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Mauer- und Betonarbeiten
Fassadenwärmedämmung und Putz
Innenausbau, Fliesenverlegung
Bausanierung
Pflaster- und Baggerarbeiten

Dipl.-Ing. Jörg Bergner

OT Triebes - Kühbergsflur 94

07950 Zeulenroda-Triebes






